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Übersicht  - Informationen  - Tarife

Ø ‘ambulant anstelle stationär’

ØMAS 2017 – Start der Erhebung

ØTarifschutz (Zusatzentgelte) KVG Art. 44

Ø Statistik Tarmed 1.09BR (verschoben auf Juni 2019, Davos)

Ø Zwischenstand TARCO resp. ‘Leistungsstruktur ambulant’



ambulant  statt  stationär  – EDI-Entscheid per 01.01.2019



Version 1.0 vom 23. November 2017; gültig ab 1. Januar 2019
Hinsichtlich der Förderung der Verlagerung von stationärer zur ambulanten Leistungserbringung werden
im Anhang 1 (Kap. 1.1 Chirurgie allgemein) in der Krankenpflege-Leistungsverordnung (KLV) Eingriffe
festgelegt, die grundsätzlich ambulant durchgeführt werden sollen, ausser es liegen besondere
Umstände vor, die eine stationäre Durchführung erfordern. In diesem Referenzdokument werden die
konkreten Eingriffe anhand von CHOP-Codes bezeichnet.
Die farblich hinterlegten Zeilen stellen Überschriften dar und dürfen nicht codiert werden

ambulant  statt  stationär  – EDI-Entscheid per 01.01.2019
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ambulant  statt  stationär   – Kriterien für stationär



ambulant  statt  stationär  – Wohnkanton ist entscheidend

Die Liste der einiger Kantone umfasst mehr Eingriffe als diejenige in 
der KLV.   Dies ist weiterhin möglich.



Tarifschutz  bei  KVG,  IV,  SUVA - Leistungen

Zusatzhonorare
bei KVG / IV / SUVA-Leistungen

sind   verboten



Für Pflichtleistungen nach dem Bundesgesetz über die 
Krankenversicherung (KVG) gilt der Tarifschutz (Art. 44 Abs. 1 KVG). 
D.h. die Leistungserbringer müssen sich an die vertraglich oder 
behördlich festgelegten Tarife und Preise halten und dürfen keine 
weitergehenden Vergütungen für diese Leistungen verlangen.

Art. 44 Abs. 1 KVG gilt sowohl für den ambulanten wie für den 
stationären Bereich.

Eine ungenügende Entschädigung hebt den gesetzlichen Anspruch 
auf die KVG-Leistung nicht auf.

Tarifschutz  bei  KVG,  IV,  SUVA - Leistungen



Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts sind weitergehende 
Vergütungen nur zulässig, wenn ausserhalb der Krankenversicherung 
sogenannte echte Mehr- oder Zusatzleistungen erbracht werden.

Erlaubt bei:
• kosmetische nichtpflichtige Zusatzleistungen wie Nasenhöckerabtragung
• nichtpflichtige Leistungen wie Uvulektomie etc.
• medizinische Behandlung durch z.B. CA durch selbst bezahlte Upgrade auf 

HP oder P (nur bei stationären Patienten möglich).

Tarifschutz  bei  KVG,  IV,  SUVA - Leistungen

Verboten bei z.B. zeitverlängernde Eingriffe wie:
• Endoskopische AT
• NNH - Chirurgie navigiert
• Endoskopische Turbinoplastik
• Vernähen Tonsillenlogen nach TE
• Medizinische ambulante Behandlung durch z.B. Chefarzt



Erhebung der Strukturdaten Arztpraxen und ambulante Zentren
MAS 2017    (Modules Ambulatoires sur la Santé)
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Erhebung der Strukturdaten Arztpraxen und ambulante Zentren
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Projekt  MAS 2017  (Modules Ambulatoires sur la Santé)

(vorerst ohne Sanktionen)



Mars' surface from the Curiosity rover. Image credit: NASA JPL

Projekt  MAS 2017  (Modules Ambulatoires sur la Santé)



Aktuelles über den Tarmed



von TARCO zu   ‘ambulante Leistungsstruktur’



von TARCO zu   ‘ambulante Leistungsstruktur’



von TARCO zu   ‘ambulante Leistungsstruktur’



= Austritt 20.09.18 



was  will  Hplus ?

Spitalverband sorgt für Eclat
Die Verhandlungen für einen neuen Ärztetarif Tarmed schienen weit 
fortgeschritten. Nun steigt der Spitalverband aus – und stösst 
Krankenversicherer vor den Kopf.





= Pauschaltarife bei gewissen operativen Leistungen



Möglichkeiten  ambulanter  Tarife  ab  2020

Einzelleistungstarif
1. Unverändert Weiterführung Amtstarif Tarmed 1.09BR
2. Amtstarif Tarmed 1.10BR, d.h. 3. Tarifeingriff durch BR (aufbauend auf Version 1.09BR)
3. neuer Tarmed 2020, entstanden aus ‘ambulanter Leistungsstruktur’ ats-tms von Nov. 2018
4. neuer Tarmed 2020BR, Amtstarif entstanden aus amb. Leistungsstruktur ats-tms 11/18, angepasst durch BR

Pauschaltarif
1. Pauschaltarif pro Fall, abhängig von Diagnosecode, ähnlich zu den swissDRG
2. Pauschaltarif, AL identisch, TL abhängig von Fachspezialität, mit Limitierungen auf Erst- und Folgekons.
3. Pauschaltarif, AL und TL identisch für Alle, mit Limitierungen auf Erst- und Folgekons.
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ambulante Leistungsstruktur 2020



http://leistungsstruktur-ambulant.ats-tms.ch



ambulante Leistungsstruktur 2020

(jedoch ohne santesuisse)

• keine kostenneutrale Umsetzung der Tarifrevision 



ambulante Leistungsstruktur 2020



ambulante Leistungsstruktur 2020



ambulante Leistungsstruktur 2020



ambulante Leistungsstruktur 2020 – Kostenneutralität ?
TM 1.09BR

TM 2020

Alter Tarmed 1.09BR:
10.42 + 8.19 = 18.61 TP x 89 Rp. = 16.56 CHF

Neuer Tarmed 2020:
12.45 + 9.77 = 22.22 TP x 89 Rp. = 19.77 CHF (+19.38%)

Bei Kostenneutralität Abwertung TP-Wert
um 19.38%
= 75 Rp. pro TP, statt 89 Rp.

Konsultation erste 5 Minuten:















http://leistungsstruktur-ambulant.ats-tms.ch



wann entscheidet er wie ?





Besten Dank für
Ihr Interesse


